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Landfriedenspolitik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

An der Schnittstelle von Verfassungs-, Landes- und
Rechtsgeschichte zÃ¤hlt Landfrieden zu einem eta-
blierten BetÃ¤tigungsfeld der deutschen MediÃ¤vistik
mit einer langen Tradition. Von Beginn an stand da-
bei die retrospektiv anmutende Frage im Vordergrund,
wie die eigenmÃ¤chtige gewaltsame KonfliktfÃ¼hrung
langfristig durch eine nach innen befriedend wirken-
de Herrschaft ersetzt wurde. FÃ¼r die FrÃ¼he Neu-
zeit, die sich mit demselben, in vielerlei Hinsicht im-
mer noch mittelalterlich geprÃ¤gten Reich beschÃ¤ftigt,
ist Landfrieden dagegen Ã¼berwiegend unterschÃ¤tzt
worden. BegrÃ¼nden lÃ¤sst sich diese Verwerfung zwi-
schen den beiden Teilepochen mit der verfassungsge-
schichtlich bedeutsamen ZÃ¤sursetzung auf den Worm-
ser Reichstag des Jahres 1495. Als mit dem dort ver-
kÃ¼ndeten âEwigen Landfriedenâ die Fehde, die von
der Forschung vorgezeichnete Zielscheibe der mittel-
alterlichen Friedensbewegung, vermeintlich kraft eines
Rechtsaktes abgerÃ¤umt war, schien sich gleichsam das
historische PhÃ¤nomen Landfrieden Ã¼berlebt zu ha-
ben. Der korrigierende Halbsatz, dass freilich nicht so-
fort mit dem Wormser Landfrieden die Fehdehandlun-
gen geendet hÃ¤tten, wird den komplexen Begeben-
heiten am Beginn der Neuzeit nicht gerecht. Reichs-
weit proklamierte Rechtsnormenkataloge zur Herstel-
lung und Aufrechterhaltung des Friedens sind im 16.Â
und 17.Â Jahrhundert genauso belegt wie die genossen-
schaftlichen LandfriedensbÃ¼nde, die im 13.Â Jahrhun-
dert im Reich nÃ¶rdlich der Alpen entstanden und fÃ¼r
das SpÃ¤tmittelalter charakteristisch sind. In den letz-

ten Jahren ist Landfrieden dann mit der historischen Si-
cherheitsforschung als Forschungsgegenstand der Neue-
ren Geschichte verstÃ¤rkt in den Fokus geraten. Vgl.
zum Beispiel Christoph Kampmann / Ulrich Niggemann
(Hrsg.), Sicherheit in der FrÃ¼hen Neuzeit. Norm â Pra-
xis â ReprÃ¤sentation, KÃ¶ln u. a. 2003.

Der in GieÃen am 10./11.Â Juni 2016 veranstalte-
te Workshop nahm sich vor diesem Hintergrund zum
Ziel, Expertinnen und Experten aus beiden Teilepo-
chen zu versammeln, um sich Ã¼ber Erkenntnisinteres-
se, Begriffssetzungen und thematische oder konzeptuel-
le Zugriffe der Landfriedensforschung zu verstÃ¤ndigen.
Neben aktuellen Forschungsvorhaben sollten Impulse
fÃ¼r die epochenÃ¼bergreifende ErschlieÃung entwi-
ckelt werden. Im Zentrum der gemeinsamen Diskussi-
on standen vorrangig das VerhÃ¤ltnis von Frieden und
Landfrieden, die Unterschiede zwischen kÃ¶niglicher,
kollektiver und territorialer Landfriedenssorge, deren
Normen und Organisation sowie die politische Instru-
mentalisierung von Landfrieden und die Dichotomie von
Gewaltvermeidung und Gewaltanwendung zum Schutz
des Friedens.

Adlige und fÃ¼rstliche FehdefÃ¼hrung stand im
ausgehenden Mittelalter unter gesteigertem Legitimie-
rungszwang. CHRISTINE REINLE (GieÃen) verglich in
ihrem Vortrag zwei territoriale Konflikte der Landgra-
fen von Hessen aus der zweiten HÃ¤lfte des 15.Â Jahr-
hunderts hinsichtlich der Frage, welcher rechtlichen Ar-
gumentation sich die FÃ¼rsten bei der FÃ¼hrung ih-
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rer Fehden bedienten. In den beiden Lehensstreitigkeiten
erstens der fÃ¼r die Landgrafen stellvertretend agieren-
den Riedesel mit dem FÃ¼rstabt von Fulda und zweitens
der Landgraf LudwigsÂ II. mit dem Bischof von Pader-
born habe Hessen besonders das ehrverletzende Verhal-
ten der Gegenseite hervorgehoben, im zweiten Fall auch
auf rÃ¶misches Recht und den Bruch der Landfriedens-
ordnung Kaiser FriedrichsÂ III. von 1442 (Reformatio Fri-
derici) verwiesen. Landfrieden wurde also genutzt, um
territoriale Ziele zu verfolgen und die politischen MaÃ-
nahmen zu rechtfertigen. Bei der FÃ¼hrung von Konflik-
ten legitimierte Landfrieden demzufolge nicht selten erst
Gewalt.

MATTIAS FISCHER (Erfurt) spitzte die doppelseitige
Wirkung von Landfrieden bei der FÃ¼hrung und Austra-
gung von Konflikten weiter zu. Im SpÃ¤tmittelalter sei-
en mit den Landfrieden zwar RechtsrÃ¤ume entstanden,
diese hÃ¤tten jedoch nicht in gleichem MaÃe RÃ¤ume
und Phasen des Friedens entfaltet. Landfrieden und Feh-
de dÃ¼rften daher nicht als Antipoden politischen Han-
delns verstanden werden; sie waren beide politische In-
strumente in den HÃ¤nden der obrigkeitlichen Herr-
schaftstrÃ¤ger. In Zweifel zu ziehen ist damit die be-
reits fÃ¼r das Hochmittelalter betonte Annahme, dass
sich Landfrieden von Anfang an gegen die Fehde gerich-
tet habe. Eberhard Isenmann, Weshalb wurde die Feh-
de im rÃ¶misch-deutschen Reich seit 1467 reichsgesetz-
lich verboten? Der Diskurs Ã¼ber Fehde, Friede und Ge-
waltmonopol im 15.Â Jahrhundert, in: Julia Eulenstein
/ Christine Reinle / Michael Rothmann (Hrsg.), Fehde-
fÃ¼hrung im spÃ¤tmittelalterlichen Reich. Zwischen ad-
liger Handlungslogik und territorialer Verdichtung, Af-
falterbach 2013, S.Â 335â475, hier S.Â 352, weist richtig
auf eine âBerechtigung zur Fehdeâ hin, die dem mittel-
alterlichen Landfriedensrecht lange Zeit immanent ge-
wesen sei. Vielmehr nÃ¤mlich lieÃen sich mit Hilfe der
Landfrieden die eigennÃ¼tzigen interterritorialen Ge-
walthandlungen umdeuten und damit in rechtlich zu-
lÃ¤ssiges herrschaftliches Strafen verwandeln. Dahin-
ter hÃ¤tten expansive politische Motive der Herrschaft-
strÃ¤ger gestanden, die auf ihre BedÃ¼rfnisse zuge-
schnittene GewaltrÃ¤ume (erst) erzeugten und diese bes-
tenfalls fÃ¼r Untertanen und Hintersassen beseitigten.

Einen Einblick in die landesherrliche Landfriedens-
sorge im spÃ¤tmittelalterlichen KurfÃ¼rstentum Bran-
denburg bot MARIO MÃLLER (Hildesheim / Chemnitz),
indem er verfahrens- und verwaltungsbezogene, aber
auch vertragliche Strukturen der markgrÃ¤flichen Land-
friedenspolitik darlegte. Im Inneren der in Vogteibezir-
ke und Hauptmannschaften unterteilten Herrschaft sei-

en maÃgeblich die Hofgerichte, Hofleute und lands-
tÃ¤ndischen Vertreter mit der Verfolgung von Landfrie-
densbrechern betraut worden. Zwar gab es vornehm-
lich in den Grenzregionen Vereinbarungen mit den be-
nachbarten HerrschaftstrÃ¤gern beispielsweise Ã¼ber
das Geleitsrecht, darÃ¼ber hinaus aber bildeten Land-
friedenserlasse der Markgrafen eine Ausnahme. Selbst
im komplexen Einungs- und BÃ¼ndniswesen der Ho-
henzollern waren Landfriedensbestimmungen mit Fest-
legungen zur juristischen und diplomatischen Hilfe und
Schiedsgremien nur zum Teil vorhanden. Alle MaÃnah-
men zielten vorrangig darauf, Unruhestifter im Nach-
gang von Konflikten rechtlich zu belangen und weitere
SchÃ¤digungen zu verhindern.

In welch hohem MaÃe sich solche landeshistori-
schen Befunde zur Landfriedenswahrung mit den Ent-
wicklungen auf der Ebene des Reiches rÃ¼ckkoppeln las-
sen, unterstrich DUNCAN HARDY (Luxemburg). Nach-
gewiesen werden kÃ¶nne Landfrieden als diskursives
Muster sowohl in den regionalen Einungen als auch
in den reichsweiten LandfriedensverkÃ¼ndungen der
Hof- und Reichstage. Die Trennung beider Ebenen in
der Landfriedensforschung, die vornehmlich auf Heinz
Angermeier zurÃ¼ckgeht Vgl. das Hauptwerk Heinz
Angermeier, KÃ¶nigtum und Landfriede im deutschen
SpÃ¤tmittelalter, MÃ¼nchen 1966. , sei demzufolge in
der Hauptsache kÃ¼nstlich. Von den Zeitgenossen sei
Landfrieden dagegen als politischer Begriff unabhÃ¤ngig
von der Ebene oft im Zusammenhang mit den Begrif-
fen gemeiner Nutzen oder Schutz der Nation von den
Elitegruppen des Reiches gebraucht worden, wie es die
Arengen der VerkÃ¼ndungen und Einungen belegen.
Diese Beobachtungen dÃ¼rften auch abseits der For-
mulierung von Normen gelten, denn das Konzept von
Landfrieden erscheint ganz allgemein als ein prÃ¤senter
und fester Bestandteil des politischen Diskurses im
spÃ¤tmittelalterlichen wie frÃ¼hneuzeitlichen Reich.

Daran Ã¤nderte auch die Ewigkeitsklausel im
Reichslandfrieden von 1495 nichts. Im Gegenteil ha-
be das Wormser Friedenswerk gerade fÃ¼r den nicht-
fÃ¼rstlichen Adel keine annehmbare Friedensordnung
geschaffen.Welche Landfriedenskonzeptionen der nicht-
fÃ¼rstliche Adel besonders im frÃ¼hen 16.Â Jahrhun-
dert deshalb verfolgte und inwieweit sich diese umset-
zen lieÃen, diesen Fragen ging STEFFEN KRIEB (Frei-
burgÂ i.Â Br.) nach. Da die Adligen auf eine unpar-
teiische Rechtsprechung am Reichskammergericht und
den fÃ¼rstlichen Hofgerichten nicht rechnen konnten,
suchten sie auf dem Wege einer Einung, Verfahren zum
gewaltlosen Streitaustrag zu etablieren und so die Vor-
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rechte der reichsunmittelbaren HerrschaftstrÃ¤ger noch
aufzuholen. TatsÃ¤chlich erreichte der nicht-fÃ¼rstliche
Adel ZugestÃ¤ndnisse, zum Beispiel mit dem Vorschlag
eines Bundes in Franken auf dem Rittertag von Kitzingen
1507, im Reformentwurf Maximilians â dem so genann-
ten âRitterrechtâ â und in der erneuerten Kammerge-
richtsordnung von 1521, die im Austragsverfahren im-
merhin mehrheitlich adlige RÃ¤te bei einer Klage eines
Adligen vorsah. Der Adel sann nach 1495, so der Refe-
rent, auf die Beseitigung der strukturellen Nachteile und
MÃ¤ngel im rechtlichen Austrag und nicht etwa auf eine
Revision des Fehdeverbots.

In der FrÃ¼hen Neuzeit stellten sich aufgrund
der gesellschaftlich-strukturellen VerÃ¤nderungen im
Kriegswesen auch ganz neue Herausforderungen fÃ¼r
den Landfriedensschutz, die das Mittelalter nicht oder
nicht in diesem AusmaÃ kannte. MARIUS REUSCH
(GieÃen) widmete sich den Gartknechten, also arbeitslo-
sen SÃ¶ldnern, die im 16.Â Jahrhundert als Sicherheits-
problem wahrgenommen wurden. Im Wechselspiel von
Anwerbung und Entlassung, saisonaler KriegstÃ¤tigkeit
und der stets latenten Gefahr von PlÃ¼nderungen bilde-
ten sie eine gesellschaftliche Randgruppe, die rasch ob-
rigkeitlich kriminalisiert wurde. Eine besondere Parado-
xie habe sich dabei im Handeln der HerrschaftstrÃ¤ger
verborgen, Gartknechte einerseits als SÃ¶ldner fÃ¼r
kriegerische Zwecke einzusetzen und andererseits durch
repressive MaÃnahmen, wie Versammlungsverbote, Ver-
haftungen und Verurteilungen bis hin zur Aufstellung
von Milizen gegen Gartknechte, zu verfolgen. Landfrie-
den sollte hierbei als âKonzept und RealitÃ¤t kollektiver
Sicherheitâ Vgl. Horst Carl, Landfrieden als Konzept und
RealitÃ¤t kollektiver Sicherheit imHeiligen RÃ¶mischen
Reich, in: Gisela Naegle (Hrsg.), Frieden schaffen und
sich verteidigen im SpÃ¤tmittelalter. Faire la paix et se
dÃ©fendre Ã la fin du Moyen Ãge, MÃ¼nchen 2012, S.Â
121â138. gruppenmÃ¤Ãig ausgefÃ¼hrte Gewalt begren-
zen.

Mit dem Delikt des Landfriedensbruchs in den Pro-
zessen am Reichskammergericht setzte sich ANNETE
BAUMANN (GieÃen/Wetzlar) auseinander und zeigte
daran exemplarisch auf, wie in der FrÃ¼hen Neuzeit Ver-
rechtlichungsprozesse abliefen. Den Anlass lieferte die
Visitation des Reichskammergerichts im Jahre 1582, wor-
aufhin ein einheitlicher Stilus fÃ¼r Landfriedenssachen
gefordert wurde, der wiederum dem Reichstag vorgelegt
werden sollte. Quellenbasis fÃ¼r die eigentlich geheime
Rechtsprechung des Kammergerichts, dessen Senatspro-
tokolle aus der betreffenden Speyerer Zeit zudem ver-
loren sind, stellen persÃ¶nliche Aufzeichnungen, Gut-

achten, TagebucheintrÃ¤ge und Exzerpte der Richter dar.
Die genannten Tatbestandsmerkmale, wie sie ein Buch
des Richters Andreas von Gail ausweisen, betonten unter
anderem die intensive Ã¶ffentliche GewaltausÃ¼bung
durch eine Menschenmenge.

Neben der hÃ¶chsten Gerichtsbarkeit des Alten Rei-
ches waren vor allem die Reichskreise als institutionell-
genossenschaftliche ZusammenschlÃ¼sse der Reichs-
glieder in einer Region mit der Wahrung des Land-
friedens betraut. SASCHA WEBER (GieÃen) erklÃ¤rte
anhand des SchwÃ¤bischen Kreises, wie Landfriedens-
maÃnahmen auf eine rÃ¤umlich engere Ebene verla-
gert wurden, indem die Zeitgenossen den Kreis in Vier-
tel aufteilten. Prinzipiell habe sich die KreistÃ¤tigkeit
in der FrÃ¼hphase am SchwÃ¤bischen Bund orientiert
und war in ihrem militÃ¤rischen Handeln von Rechts-
entscheidungen abhÃ¤ngig, die dieses erst legitimierten.
LosgelÃ¶st von politischen KalkÃ¼len war das Agie-
ren des Kreises jedoch nicht: Als im Jahre 1554 der
SchwÃ¤bische Kreis ein Urteil des Reichskammerge-
richts gegen AlbrechtÂ II. Alcibiades exekutieren soll-
te, zÃ¶gerten die KreisstÃ¤nde eine gewaltsame Akti-
on hinaus. Die Reichskreise schufen im 16.Â Jahrhun-
dert jedenfalls ein Partizipationsangebot fÃ¼r minder-
mÃ¤chtige Reichsglieder, sich dauerhaft an der Landfrie-
denssorge zu beteiligen.

FÃ¼r eine âRenaissance des Landfriedensâ in der
Mitte des 18.Â Jahrhunderts habe der Einfall in Kur-
sachsen und BÃ¶hmen durch Friedrich von PreuÃen
im SiebenjÃ¤hrigen Krieg gesorgt. SIEGRID WEST-
PHAL (OsnabrÃ¼ck) ergÃ¤nzte die bisherigen Deutun-
gen des Konfliktes um Verbindungslinien zur verfas-
sungsgeschichtlichen Entwicklung auf der Ebene des
Reiches. So stellte ein vom Kaiser in Auftrag gegebe-
nes Gutachten des Reichshofrats fest, dass im Vorge-
hen Friedrichs nicht nur ein Landfriedensbruch, sondern
auch ein Umsturzversuch des Reiches und seiner Verfas-
sung gelegen habe. Die dagegen vorgebrachten natur-
und vÃ¶lkerrechtlichen Positionen teilte der Kaiser frei-
lich nicht und warf PreuÃen SouverÃ¤nitÃ¤tsstreben
vor. Landfrieden erscheine damit â zusammen mit sei-
nen Mechanismen zur Regulierung von Konflikten â als
integrale Bindekraft innerhalb des politischen GefÃ¼ges
und wird auf diese Weise als grundlegende Verfassungs-
idee des Alten Reiches fassbar.

Hieran lÃ¤sst sich sowohl fÃ¼r das Mittelalter als
auch fÃ¼r die FrÃ¼he Neuzeit anknÃ¼pfen. Sobald das
Heilige RÃ¶mische Reich als kollektiv von allen seinen
Gliedern getragene Friedensordnung verstanden wird,
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weist es strukturelle Ãhnlichkeiten mit den regiona-
len Einungen und BÃ¼nden einschlieÃlich deren genos-
senschaftlicher Landfriedensorganisation auf, die vor-
rangig im 14.Â und vermehrt wieder seit dem spÃ¤ten
15.Â Jahrhundert begegnen. Die abseits des prominen-
ten SchwÃ¤bischen Bundes noch weitestgehend unge-
klÃ¤rte Frage Vgl. Horst Carl, Der SchwÃ¤bische Bund
1488â1534. Landfrieden und Genossenschaft im Ãber-
gang vom SpÃ¤tmittelalter zur Reformation, Leinfelden-
Echterdingen 2000. , wie solche ZusammenschlÃ¼sse
funktionierten und wie Entscheidungsprozesse abliefen,
kÃ¶nnte also auch fÃ¼r das Reich als Ganzes wich-
tige Resultate beibringen. So dÃ¼rften sich auch die
bislang divergent begriffenen Formen von territoria-
ler Herrschaft einerseits und genossenschaftlicher Herr-
schaftsausÃ¼bung andererseits besser miteinander ins
VerhÃ¤ltnis setzen lassen. FÃ¼r die Reichsversammlun-
gen gilt freilich, dass nicht gesetzesmÃ¤Ãige Anordnun-
gen, sondern Aushandlungsprozesse darÃ¼ber entschie-
den, wie Friedensgebote verkÃ¼ndet, Verfahren zur Kon-
fliktbehandlung aufgerichtet und gegenseitige HilfsmaÃ-
nahmen initiiert wurden. Unterschiede zwischen klein-
rÃ¤umigeren BÃ¼nden zum Landfriedensschutz und
der Friedensordnung des Reiches mÃ¶gen aber anhand
der GeltungszeitrÃ¤ume auszumachen sein: Insbeson-
dere die Einungen blieben in der Mehrheit auf weni-
ge Jahre begrenzt, wÃ¤hrend Institutionalisierungspro-
zesse im neuzeitlichen Reich diese Kurzfristigkeit suk-
zessive Ã¼berwanden. Korporative Verfestigungen etwa
der Reichsritterschaft und insbesondere die Genese der
Reichskreise lassen allerdings solche Dichotomien auch
wieder durchlÃ¤ssig werden.

Landfrieden darf dabei keineswegs zu eng gefasst,
stets mit der endgÃ¼ltigen LÃ¶sung von Konflikten, der
zielgerichtetenDelegitimierung der Fehde und der gerad-
linigen Entstehung territorialer FriedensrÃ¤ume verbun-
den werden. Fraglos hing der Wirkungsgrad von Land-
friedenskonzeptionen davon ab, in welchem Umfang
MaÃnahmen gegen schÃ¤dliche Leute und Friedensbre-
cher effektiv organisiert und eine funktionierende Juris-
diktion mit Instrumenten als Alternative zum gewalt-
samen Konfliktaustrag bereitgestellt werden konnten.
Doch war Landfrieden genauso fast immer obrigkeitlich
pro- und reklamiert und nur zu oftmit individuellen poli-
tischen Ambitionen der HerrschaftstrÃ¤ger verknÃ¼pft.
Diese JanuskÃ¶pfigkeit, wie Landfrieden GewaltmaÃ-
nahmen rechtfertigen konnte, die er fÃ¼r andere Ak-
teure gleichzeitig unter Strafe stellte, lieÃ Handlungs-
rÃ¤ume zuallererst fÃ¼r die Herrschenden entstehen,
die im SpÃ¤tmittelalter wahrscheinlich noch grÃ¶Ãer
waren als spÃ¤ter im 17.Â oder 18.Â Jahrhundert. Die

Landfriedensforschung muss kÃ¼nftig folglich die Ak-
teure mit ihren Interessen und die Situationen mit ih-
ren Rahmenbedingungen schÃ¤rfer in den Fokus neh-
men. Es gilt aufzudecken, wie und in welchen Momenten
das Handeln der HerrschaftstrÃ¤ger auf dieWahrung des
Landfriedens bezogen wurde. Vor allem aber ist der âAn-
spruchâ von Landfrieden nicht mit der vollstÃ¤ndigen
Absenz von Gewalt, die âWirklichkeitâ nicht mit man-
gelhaften KonfliktlÃ¶sungsverfahren und wucherndem
Fehdewesen gleichzusetzen. Noch verfolgt hat diese Fra-
gestellung der Sammelband von Arno Buschmann / El-
marWadle (Hrsg.), Landfrieden. Anspruch undWirklich-
keit, Paderborn 2002.
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